
Arbeitsblatt Der föderative Staatsaufbau: Gewaltenteilung

1. Tragt die folgenden Staatsorgane in das Schaubild ein:
Bundestag, Bundesverfassungsgericht, Bundeskanzler, Parlamente der Län-
der, Bundesrat, Gerichte der Länder, Länderregierungen, Bundesregierung

2. Begriffsklärung: Was bedeutet „Gewaltenteilung“?

3. Überlegt: Welche Vorteile hat das Prinzip der Gewaltenteilung bezüglich
o der „horizontalen“ Gewaltentrennung in Legislative, Exekutive und

Judikative;
o der „vertikalen“ Gewaltentrennung zwischen Gesamtstaat 

und den Gliedstaaten?

4. Erkundet die Verteilung der Gewalten auf der kommunalen Ebene
(Gemeinde, Stadt, Landkreis).

Nach dem Grundgesetz ist die Bundesre-
publik ein Rechtsstaat, in dem das Prinzip
der Gewaltenteilung gilt. Die Staatsgewalt
ist auf verschiedene Personen und Staats-
organe verteilt. Sie kontrollieren sich ge-
genseitig:

o gesetzgebende Gewalt 
(Legislative = Parlament)

o vollziehende Gewalt 
(Exekutive = Regierung und
Verwaltung)

o rechtsprechende Gewalt 
(Judikative = Gerichte).

Die Gewaltenteilung gibt es nicht nur auf
der Ebene des Bundes, sondern auch auf
der Ebene der Bundesländer.

Grundgesetz

Gesetzgebende Gewalt Vollziehende Gewalt Rechtsprechende Gewalt

Art. 38-48 Art. 50-53 Art. 62-69  Art. 92-104

Bundesminister

Volksvertretung          Ländervertretung Oberste Gerichtshöfe

Art. 71, 73 Art. 86, 87 
Ausschließliche Gesetzgebung Bundeseigene Verwaltung

Art. 72, 74 Art. 85 
Konkurrierende Gesetzgebung Auftragsverwaltung

Gesetzgebung der Länder Länderverwaltungen
Kreisverwaltungen

Gemeindeverwaltungen

Art. 20: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus
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